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VERFÜGUNG

vom 23. Juli 1999

Ottenbach. Privater Gestaltungsplan Tobelbach

Genehmigung (§ 2  lit. b PBG)

Am 9. März  1999  stimmte der Gemeinderat Ottenbach dem privaten Gestaltungsplan Tobel-

bach zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der

Baurekurskommissionen vom 18. Juni  1999  kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom

23. März  1999  ersucht der Gemeinderat Ottenbach um Genehmigung der Vorlage.

Im Rahmen der letzten Ortsplanungsrevision wurde das Gebiet Tobelbach von der Reserve-

zone in die Wohnzone W2b neu eingezont. Mit deren Genehmigung wurde die Gemeinde

Ottenbach eingeladen, eine Gestaltungsplanpflicht im Zonenplan festzulegen, damit der er-

forderliche Lärmschutz sichergestellt werden kann. Mit der Genehmigung des vorliegenden

Gestaltungsplans wird diesem Anliegen sinngemäss Rechnung getragen. Hingegen ist die

zwischen Wald und Gestaltungsplanperimeter entstandene, unüberbaubare Bauparzelle Kat.—

Nr.  1212  im Rahmen der nächsten Zonenplanrevision einer zweckmässigen Zone (z.B. Frei-

haltezone) zuzuweisen.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan soll für das in der Wohnzone W2b gelegene Gebiet

Tobelbach die planungsrechtliche Grundlage für eine den Anliegen des Lärmschutzes Rech-

nung tragende Wohnüberbauung geschaffen werden. Durch die im Plan festgelegte Lärm-

schutzmauer entlang der Zwillikerstrasse und den lärmschutztechnischen Bestimmungen

wird der eigentliche Zweck erfüllt, ohne durch eine zeitgemässe Lärmschutzarchitektur auf

die örtliche Situation zu reagieren. Der Bericht gemäss Art. 26 RPV liegt in Form eines An-

hangs zu den besonderen Bestimmungen des Gestaltungsplanes vor.

Da der Gestaltungsplan nicht von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abweicht, ist

die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend (§ 86 PBG).

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).
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Die Baudirektion  V  e r f ü g t :
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II.
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Zürich, den 23. Juli 1999
990565/Oca/Zwe

Der private Gestaltungsplan Tobelbach, dem der Gemeinderat Ottenbach am 9. März

1999 zugestimmt hat, wird im Sinne der Erwägungen genehmigt.

Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung ent-

standenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

(Zustelladresse: Politische Gemeinde Ottenbach‚ 8913 Ottenbach)

Staatsgebühr Fr. 648 .00

Ausfertigungsgebühr Fr. 48.00

Total Fr. 696.00 (Konto 3013.01.4310.015)

Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung

an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schriftlich Beschwerde

eingereicht werden.

Die Gemeinde Ottenbach wird eingeladen, Dispositiv Ziffer l gemäss  §§ 6 und 89

PBG öffentlich bekanntzumachen.

Mitteilung an den Gemeinderat Ottenbach (für sich und zuhanden der beteiligten

Grundeigentümer unter Beilage von sieben Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-

Kommissionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage je eines Dossiers)

und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers)

sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finanz- und Rech-

I1L1I1gSW€S€1'1.

ARV  Amt für
Raumordnung und Vermessung

Für den Auszug:
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Gemeinde Ottenbach

Privater Gestaltungsplan Tobelbach

Situation 1:500

Datum:  n     
5

Die  Grundeigentümer: Fredy Berli: r’ ‘7 — „x542

Jakob Hauenstein: /;/(,2;/z g/—,<-=9 fing"???

Kurt Sidler: 11/,  K  7///I/54V

Wilfried Sidler: I  _

Madeleine Kohier-Sidler: 11/,
  
 

 
Politische Gemeinde Ottenbac  . \

 Vom Gemeinderat zugestimmt am:  --

Namens des Gemeinderates,

Der Präsident:
x  

Von der Baudirektion

genehmigt am 2  3. Juli 1999

Für die Baudirektion

BDV Nr. 320/ x27

Geiger, Püntener + Werder Ingenieure Geometer Planer und dipl_ Architekt ErH/siA

G Fritz Bucher
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Trottotr (Projekt kant. Tiefbauamt)
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Projektierte neue Parzettengrenze

Abgrenzung Teitfiöchen von Porz. 364

Wasserversorgung mtt Hydront

Meteorwasser mit Kontrottschocht

Schmutzwasser mit Kontrottschacht



Gemeinde Ottenbach

 
Privater Gestaltungsplan Tobelbach

Besondere Bestimmungen
mit Ergänzendem Bericht im Anhang

.„  ..,--‘
Die Grundeigentümer: Datum: _‚ _j,-J

Fredy Berliz 1.4.- ‚- ‚ m,
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Politische Gemeinde Ottenbagljftff.-„..;-)‘„__::5 hege N  _

Vom Gemeinderat zugestimmt am: -  Q,  MÄFL’ "i339

Namens des Gemeinderates,
Der Präsident:  V Der Schreiber:

 L  .,,...» ~—\_ I .y_ . G i

Von der Baudirektion

9e“e“m‘9‘am 2 T}. ‚Juli 1,999 BDV Nr. €20

Für die Baudirektion
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G P WGeiger, Puntener + Werdar- Ingenieure - Geometer  -  Planer + FTÜZ BUC her Dipl. Architekt ETH/SIA
Obstgartenstrasse 12, 8910 Affoltern a. A, Tel. O1 761 3841, Fax O1 761 99 92 Greblerweg 27, 8047 ZUrichTel+ Fox 0] 492 25 68
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Privater Gestaltungsplan Tobelbach Besondere Bestimmungen

Rechtsgrundlage, Bestandteile

Gestützt auf § 83 PBG wird für das in Ziffer 3 bezeichnete Gebiet ein Privater Ge-
staltungsplan aufgestellt.

Massgebliche Bestandteile sind:
— Situationsplan 1:500, nachfolgend Plan genannt;
- diese Besonderen Bestimmungen inkl. Anhang: Ergänzender Bericht mit Beilagen

Zweck

Der Lärmschutz gegen die Zwillikerstrasse soll planerisch festgelegt und sicherge-
stellt werden.

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst die Parzellen Kat. Nr. 364, 1213, 1214 und 1215
(nur Anteil in W2b) und ist im Plan mit Gestaltungsplanperimeter bezeichnet.

Verhältnis zur Bau- und Zonenordnung

Wo der Gestaltungsplan keine Festlegungen trifft, gelten die Bestimmungen des
PBG und der Bau- und Zonenordnung.

Erschliessung

Die Zwillikerstrasse kann nicht als Grundstückserschliessung benutzt werden. Die
Erschliessung erfolgt nur über die neu zu bauende Ouartierstrasse. Diese wird als
Einbahnstrasse gemäss Planeintrag festgelegt.

Die Erschliessung zur Liegenschaft Ass. Nr. 104 erfolgt sowohl für die Zu- als
auch Wegfahrt über den Einmündungsbereich Ausfahrt der Ouartierstrasse.

Der Bau der Ouartierstrasse kann in Etappen erfolgen. Dabei können Ein- und Aus-
fahrt provisorisch zusammengelegt werden. ln diesem Fall ist eine 5 m breite Ein-
und Ausfahrt auf einer Länge von 15 m zu erstellen.

Die Ouartierstrasse hat eine Fahrbahnbreite von mindestens 3.6 m aufzuweisen.
Es sind Verbreiterungen vorgesehen. Das Längenprofil ist dem gewachsenen Ter-
rain anzupassen.

Das kantonale Tiefbauamt erstellt entlang der Zwillikerstrasse einen durchgehen-
den Gehweg von 2.0 m Breite.

02.02.1999Seite 1
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Privater Gestaltungsplan Tobelbach Besondere Bestimmungen

Der Verlauf der Werkleitungen ist im Gestaltungsplan schematisch dargestellt. Die
genaue Lage hängt von der definitiven Festsetzung der Gebäudezwischenräume
ab.

Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Das Regenwasser wird in einer ge-
meinsamen Retentionsanlage auf Parzelle 1214 gesammelt, bevor es dem TobeI—
bach zugeführt wird.

Die Schmutzwasserleitung verläuft quer durch sämtliche Parzellen und wird an ei-
ne bestehende Leitung in der Zwillikerstrasse angeschlossen.

Die Wasserversorgung wird mit einer neuen Ringleitung von der Zwillikerstrasse
her angeschlossen. Es sind zwei neue Hydranten vorgesehen.

Die genaue Lage von Energie—, Kabelfernsehen- und Telefonleitungen wird im De-
tailprojekt definiert.

Baubegrenzung

Die Baubegrenzungslinien legen verbindliche Bereiche fest, innerhalb welchen Ge-
bäude errichtet werden können. Sie haben die gleiche Rechtswirkung wie Stras-
sen—‚ Weg- und Grenzabstände. Innerhalb der Baubegrenzungslinien gelten die Ab-
stände gemäss Bau- und Zonenordnung, wobei der grosse Grenzabstand nicht zum
Tragen kommt. Die Länge der Garagenvorplätze richtet sich nach  §  266 PBG.

Gebäudevorsprünge dürfen die Baubegrenzungslinie um maximal 2.0 m überragen,
unter der Voraussetzung, dass dies maximal die Hälfte der entsprechenden Fassa-
de betrifft. Dabei darf die Wald- oder die Gewässerabstandslinie nicht überschrit-
ten werden.

Balkone, Wintergärten, überdachte Sitzplätze dürfen die Baubegrenzungslinie um
maximal 3.0 m überschreiten, unter der Voraussetzung, dass dies maximal die
Hälfte der entsprechenden Fassade betrifft. Dabei darf die Wald- oder die Gewäs-
serabstandslinie nicht überschritten werden.

Die Bauten gemäss Art. 6.2 und 6.3 können bezüglich der Ausdehnung auf die
Fassadenhälfte nicht kumulativ angewendet werden, sodass immer eine Hälfte der
Fassade frei von diesen Bauten ist.

Ausserhalb der Baubegrenzungslinien, aber nicht über die Wald- und Gewäs-
sersabstandslinie hinaus, sind Gartenhäuser und Schöpfe mit einer maximalen
Grundfläche von 9 m2 und einer maximalen Gebäudehöhe von 2 m ab gestaltetem
Terrain erlaubt. Diese Gebäude haben einen Abstand von der Ouartierstrasse von
mindestens 2.0 m einzuhalten, und innerhalb des Strassenabstandes der Zwilliker-
strasse ist die Zustimmung des kantonalen Tiefbauamtes Voraussetzung.

Seite 2 02.02.1999
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Privater Gestaltungsplan Tobelbach Besondere Bestimmungen

Zwischenraum

ln den Baubegrenzungsbereichen B und C ist ungefähr in der Mitte ein Zwischen-
raum zu schaffen, der mindestens 6.0 m misst und mit keinen oberirdischen Ge-
bäuden belegt werden darf. In diesem Zwischenraum dürfen auch keine Bauten im
Sinne von 6.2 und 6.3 stehen.

Der Bereich zwischen den Baubegrenzungen A1 und A2 darf ebenfalls nicht mit
Bauten gemäss 6.2 und 6.3 belegt werden.

Die Bestimmungen von 7.1 und 7.2 dürfen nicht mit privatrechtlichen Vereinba-
rungen (Näherbaurechte) abgeändert werden.

Die Gebäudelänge gemäss BZO ist einzuhalten.

Lärmschutz gegen die Zwillikerstrasse

Die Wohngebäude sind mit Massnahmen gegen den Lärm der Zwillikerstrasse zu
schützen. Eine ca. 1 m hohe Lärmschutzwand ist Bestandteil der Erschliessung.

Die zur Lüftung von Iärmempfindlichen Räumen (nach Art. 2 Abs. 6 lit a LSV)
notwendigen Fenster müssen bis zu einer Distanz von 15 m ab der Strassenbe-
grenzungslinie entweder

auf der strassenabgewandten Seite angeordnet werden, oder

im Schallschatten einer Lärmschutzwand liegen, d.h. die Fenstermitte liegt 0.5 m
unterhalb der projizierten Verbindungslinie Strassenmittelpunkt bis oberkant Lärm-
schutzwand, oder

der Sichtwinkel zur Lärmquelle darf max. 60 Grad betragen.

Die Baubewilligungsbehörde kann anderen Lösungen zustimmen, sofern sie die

gleiche oder bessere Lärmschutzwirkung erzielen.

Strassenabstandslinie

Die Strassenabstandslinie legt die Begrenzung fest, bis zu welcher Bauten im Sin-
ne von 5.2 und 5.3 an die Zwillikerstrasse gebaut werden dürfen.

Bereich offene Autounterstände

Es sind nur offene Autounterstände mit einer maximalen Höhe von 3.0 m gemes-

sen ab der Höhe der projizierten Strassenachse zugelassen. Dabei müssen minde-
stens eine Längs— und eine Querseite offen sein.

Seite  3 02.02.1999
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Privater Gestaltungsplan Tobelbach Besondere Bestimmungen

Die Parkierung in den offenen Autounterständen hat längs zur Ouartierstrasse zu

erfolgen. Die Grundfläche der einzelnen offenen Autounterstände darf maximal

24 m2 betragen. Es dürfen maximal zwei offene Autounterstände zusammenge-

baut werden. Der Abstand zum benachbarten offenen Autounterstand muss min-

destens 1.5 m betragen.

Die maximale Anzahl der offenen Autounterstände pro Bereich ist im Plan festge-

halten.

Die äussersten Bauteile der offenen Autounterstände haben einen Abstand von

mindestens 0.5 m von der Ouartierstrasse aufzuweisen.

In der Verlängerung der Zwischenräume gemäss Ziffer 7 sind keine offenen Auto-

unterstände erlaubt.

Gewässerabstandslinie

Die Gewässerabstandslinie legt den Abstand zum Gewässer gemäss §3 und 21

WWG sowie  §  15 HWV fest.

Zusammen mit der Erschliessung ist ein Schutzdamm nach den Festlegungen der
Hochwasserberechnung zu erstellen.

Plätze im Waldabstandsbereich

lm Bereich zwischen der Waldabstandslinie und der nördlichen Parzellengrenze

sind mit Ausnahme der Quartierstrasse keine versiegelten Flächen zulässig. Die

Oberfläche von Plätzen (z.B. Autoabstellplätze, Spielplätze, etc.) ist mit Kies oder

Rasengittersteinen auszuführen.

Seite 4 02.02.1999
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Privater Gestaltungsplan Tobelbach

Anhang

Ergänzender Bericht mit Beilagen

G P \/\/Geiger, Puntener  +  Werder  -  Ingenieure - Geometer - Planer  +  FI'"'Z Bucher Dipl. Archiiek? ETH/SIA

Obstgartenstrasse 12. 8910 Affohern a A.. Tel. O1 761 38 41, Fax O1 761 99 92 Greblerweg 27, 8047 ZÜrichTeI+ Fcx 0] 492 25 68
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Gemeinde Ottenbach Privater Gestaltungsplan Tobelbach Besondere Bestimmungen

Anhang: Ergänzender Bericht

1. Ausgangslage

Bei den Parzellen Nr. 363, 364, 365 und 366 wurden in der letzten Ortsplanrevision fol-

gende Umzonungen vorgenommen:

o  Parzelle 364 von der Kernzone in die Zone W2b, mässig störendes Gewerbe zulässig

o  Parzellen 363T, 365 und 366 von der Reservezone in die Bauzone (W2b), mässig stö-

rendes Gewerbe zulässig

Mit Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 609/1997 wurde die Waldabstandslinie geändert.

Die Eigentümer der Parzellen 363, 365 und 366 haben ihr Einverständnis gegeben, 15 m

parallel zu dieser Waldabstandslinie (Richtung Tobelbach) eine neue Grenze zu ziehen

und das restliche Land (Bachbord, Wald, Waldrandstreifen) unentgeltlich der Gemeinde

abzutreten. So konnte eine ökologisch wertvolle Fläche der Gemeinde zugewiesen wer-

den.

Mit dieser Parzellierung entstanden folgende neue Besitzverhältnisse:

Parzellen-Nr. ehemals Parz. Eigentümer Fläche Im‘)

1213 366 Jakob Hauenstein 1850

1214 365 Erbengemeinschaft Sidler 6087

1215T 363T Politische Gemeinde Ottenbach 1636

T: jeweils nur derjenige Teil der Parzelle, welcher sich in der Zone W2b befindet.

Die Parzelle Nr. 364 von Eigentümer Fredy Berli blieb unverändert (1156 m2).

Mit der Genehmigung dieser Revision wurde die Pflicht zur Erstellung eines Gestaltungs-

planes auferlegt. Der im Ortsplan festgehaltene Gestaltungsplanperimeter beinhaltet auch

die Parzelle 364 mit einem bestehenden Wohngebäude. Zweck dieses Gestaltungsplanes

ist es, den Lärmschutz gegen die Zwillikerstrasse aufzuzeigen.

Im August 1995 erstellte Architekt Fritz Bucher eine Überbauungs- und Erschliessungs-

studie (Vorprojekt 1:100) und reichte dies der Gemeinde zu einer ersten Beurteilung ein.

In diesem Projekt war sowohl die Erschliessung mittels einer Einbahnstrasse als auch die

Ausrichtung der Gebäude bereits definiert. Die Erbengemeinschaft Sidler, Eigentümerin

der grössten Parzelle dieses neu eingezonten Gebietes und hauptsächlich an einer ra-

schen Realisierung interessiert, stand von Beginn weg hinter diesem Projekt, womit die-

ses sozusagen als Randbedingung in den Gestaltungsplan eingebettet werden musste

(vgl. Beilage 1).

2. Zweck

Der Gestaltungsplan soll aufzeigen, wie der Lärmschutz gegen die Zwillikerstrasse plane-

risch umgesetzt wird. Des weiteren hat der Gestaltungsplan auch die Erschliessung so-

wie die gemeinschaftlichen Ausstattungen und Ausrüstungen zu ordnen und kann Fest-

legungen über die weitere Umgebungsgestaltung enthalten.

F:\TIEFBAU\OTT\16_110\BERlCHT.DOC Seite l 02.02.1999



Gemeinde Ottenbach Privater Gestaltungsplan Tobelbach Besondere Bestimmungen
Anhang: Ergänzender Bericht

3. Gestaltungsplaninhalt

3.1 Lärmschutz

Für die Abklärungen und Berechnung betreffend Schutzmassnahmen gegen den Lärm
von der Zwillikerstrasse wurde der Spezialist Ernst Basler  +  Partner beigezogen. Ausge-
hend von der Festlegung, dass sich das Gebiet in der Empfindlichkeitsstufe IlI befindet
(gemäss Bau- und Zonenordnung), muss der Planungswert von 60 dB eingehalten wer-
den.

Gemäss Erhebungen des Tiefbauamtes vom 27.08.1997 beträgt die Lärmbelastung im
Abstand von 11 m von der Strassenmitte (an der Strassenabstandslinie) etwa 63.6 dB.
Somit müssen Massnahmen getroffen werden, welche die Differenz von ca.  4  dB ab-
schirmen.

Berechnungen der Firma Ernst Basler & Partner (vgl. Beilage 2) haben ergeben, dass der
Sichtwinkel zur Lärmquelle dafür maximal 60° betragen darf. Mit einer grafischen Aus-
wertung konnte festgestellt werden, dass dafür mit einer niedrigen Schutzmauer von ca.
0.80 bis 1.10 m Höhe das Erdgeschoss abgedeckt werden kann. Obergeschoss und
Dachgeschoss müssen mit Massnahmen am Gebäudekörper selbst ausgestattet werden.
So ist vorgesehen, dass nur kleine Fenster gegen die Strasse hin angeordnet werden,
welche nicht zur Lüftung des Raumes benötigt werden.

Gemäss detaillierten Abklärungen erfüllen nebst den spezifischen Lärmschutzsteinen
auch Ausführungen in Holz oder ein kleiner bepflanzter Erdhügel die Anforderungen. An
der Grundeigentümerversammlung vom 11.02.1998 wurde aber einstimmig beschlossen,
dass der Lärmschutz mit einer Mauer realisiert wird. Die konkrete Gestaltung einer sol-
chen Mauer ist noch nicht festgelegt worden.
Diese Massnahmen wurden zusammen mit der kantonalen Fachstelle für Lärmschutz
ausgearbeitet.

3.2 Verkehrstechnische Erschliessung

Das vorgesehene Einbahnsystem eröffnet die Möglichkeit, zu jedem Gebäude zu fahren
und erlaubt die Reduktion der Breite auf das Minimum gemäss Zugangsnormalien. Die
neue Strassenparzelle hat eine Breite von 3.6 m, was der Belagsbreite der neuen Strasse

entspricht. Um auch Lastwagen die Durchfahrt zu ermöglichen, wurden Kurvenverbreite-
rungen angebracht.

Da die Ausfahrt von den Eigentümern der Parzelle 364 gleichzeitig als Einfahrt benutzt
wird, muss eine Kreuzung von Fahrzeugen ermöglicht werden. Die Einbahnstrasse hat
daher auf den letzten ca. 6.5 m vor der Einmündung in die Zwillikerstrasse eine Breite
von 5.0 m.

lm Bereich der Ausfahrt ist die Sicht, 2.50 m ab Hinterkante des künftigen öffentlichen
Grundes auf einer Länge von 30 m in nordöstlicher Richtung und 20 m in südöstlicher
Richtung, über 0.80 m Höhe, freizuhalten.

Die vorgeschriebenen Sichtweiten werden eingehalten, die Lärmschutzwand muss im
Bereich der Ausfahrt nicht abgewinkelt werden. Das kantonale Tiefbauamt hat am
9.07.1998 ein Vorprojekt für einen Gehweg entlang der Zwillikerstrasse erstellt.

F.'.TlEFBAU.OTT\16_110\BERICHT ooc Seite 2 02.02. l 999



Gemeinde Ottenbach Privater Gestaltungsplan Tobelbach Besondere Bestimmungen

Anhang: Ergänzender Bericht

Der neue Gehweg soll nicht geradlinig entlang der bestehenden Strasse verlaufen, son-

dern Teil einer neuen Gestaltung sein. Es sind Verkehrsinseln vorgesehen, welche eine

Strassenverbreiterung und geschwungene Linienführung des neuen, 2 m breiten Gehwe-

ges nach sich ziehen.

Die Einbindung dieses Projektes in den Gestaltungsplan führte zu Anpassungen. Gleich-

zeitig konnte die benötigte Landausscheidung vorgenommen werden.

Die bestehende Strassenabstandslinie kann gemäss Bestätigung des kantonalen Tiefbau-

amtes trotz Ausweitung der Zwillikerstrasse beibehalten werden. '

3.3 Erschliessung mit Werkleitungen

Generell gilt für Werkleitungen, dass sie mehrheitlich nicht im Strassentrassee liegen,

sondern aus technischen Gründen quer durch die Grundstücke verlaufen. Die genaue Li-

nienführung hängt von der Anordnung der Gebäude respektive deren Zwischenräume ab

und wird erst bei der Detailprojektierung festgelegt. Die Durchleitungsrechte müssen

noch geregelt werden.

Wasserversorgung

Das Wasserversorgungsnetz von Ottenbach wird mit einem zusätzlichen Ring erweitert.

Im Bereich der Einfahrt und Ausfahrt der neuen Erschliessungsstrasse sind Anschlüsse

an die Hauptleitung in der Zwillikerstrasse vorgesehen. Von dort aus verläuft die neue

Ringleitung jeweils im Trassee der neuen Erschliessungsstrasse bis ca.  45  m von der

Zwillikerstrasse weg und wird quer durch Parzelle 1214 verbunden. Bei diesen Leitungs-

knicken wird je ein Hydrant plaziert. Für die gesamte Leitungslänge von ca. 170 m ist ein

Gusseisenrohr mit Q 125 mm vorgesehen.

Kanalisation

Das Ableiten der Abwässer erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser verläuft von ca.

Mitte des Baubereiches D quer durch Parzelle 1214, 1215 und entlang der Südost-

Grenze der Parzellen 1215 und 364 in den bestehenden Kanalisationsschacht Nr. C 1.8

in der Zwillikerstrasse. Die Leitungslänge beträgt ca. 180 m und wurde mit Q 150 mm

projektiert.

Das Meteorwasser wird mit einer Grundleitung von Q 150 mm gesammelt und gemein-

sam in eine Retentionsanlage innerhalb der Parzelle 1214 geführt. Die Lage dieser Reten-

tionsanlage ist im Plan nur schematisch eingezeichnet, sie kann auch nördlich der Er-

schliessungsstrasse liegen.

Übrige Werkleitungen

Energieversorgung (inkl. Strassenbeleuchtung), Telefon und Kabelfernsehen sind Gegen-

stand des Detailprojektes. Entsprechende Projekte müssen bei den entsprechenden Wer-

ken eingeholt werden.
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Gemeinde Ottenbach Privater Gestaltungsplan Tobelbach Besondere Bestimmungen
Anhang: Ergänzender Bericht

3.4 Gestalterische Festlegungen

Die Stellung der Gebäude wird durch die Baubegrenzungslinien vorgegeben. Da sich die

Zwillikerstrasse im Süden befindet, wurde die Hauptwohnrichtung bewusst nach Südwe-
sten gerichtet, um dem Lärmschutz besser Rechnung tragen zu können. Ansonsten wur-

den möglichst wenige Einschränkungen gemacht. Um einen Durchblick offen zu halten,

wurden einzig Zwischenräume festgelegt, welche einen Unterbruch in allfällige Häuserzei-

len vorschreiben.

Das Konzept des Architekten Herrn Fritz Bucher beinhaltet offene Abstellplätze entlang

der neuen Erschliessungsstrasse. Dies wird mit den speziell dafür bezeichneten Flächen

im Plan festgehalten und somit ermöglicht.

Auf die Erstellung eines gemeinsamen Containerplatzes wird verzichtet. Diese Plätze

sollen parzellenweise geplant und als Bestandteil der Baubewilligung eingereicht werden.

3.5 Hochwasserschutz

Das öffentliche Gewässer Nr. 9 (Zulauf zum Tobelbach) musste auf die Hochwassersi-

cherheit überprüft werden. Detaillierte Berechnungen führten zur Definition der Gewäs-

serabstandslinie, welche im Plan eingetragen ist. Aus den zwei typischen Querschnitten

im nördlichen und südlichen Teil des Baubereiches D (vgl. Beilage 3) wird ersichtlich,

dass eine Dammschüttung von ca. 0.70 m notwendig sein wird, um die Gebäude zu

schützen. Die Anlage dieses Damms kann im Rahmen der Umgebungsgestaltung umge-

setzt werden und muss in der Baueingabe ersichtlich sein.

Sämtliche Eingriffe an Gewässern bedürfen einer wasserbaupolizeilichen Bewilligung und

sind im Einvernehmen mit der Abteilung Wasserbau des AWEL (Amt für Abfall, Wasser,

Energie und Luft) zu projektieren. Ebenfalls sind Terrainveränderungen im Abstandsbe-

reich von 5 m (§ 21 Wasserwirtschaftsgesetz) sowie Querungen mit Werkleitungen

bewilligungspflichtig.

3.6 Altlastenverdachtsfläche

Im Altlastenkataster des Kantons ist auf Parzelle Nr. 364 die Verdachtsfläche Nr. D4
eingetragen und auf eine nicht aufgefüllte Grube zurückzuführen. Bei der Bewertung

wurde der Massnahmecode E zugeordnet, was bedeutet, dass bei einem Bauvorhaben

keine altlastenbedingte Massnahmen erforderlich sind. Ein allfälliges Baugesuch muss

nicht vom AWEL überprüft werden.
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Situation 1:500 mit Konzept von Arch. Fritz Bucher‚ auf A4 verkleinert

Lärmschutz
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2.2 Querschnitt 1:100 für Baubegrenzungsbereich  C

Resultate von Ernst Basler + Partner
2.3 Querschnitt 1:100 für Baubegrenzungsbereich D
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3.2

3.3
3.4

Berechnung

Situation 1:200 mit massgebenden Profilen und Gewässerabstandslinie

auf A4 verkleinert

Querprofil A 1:50 mit erforderlicher Schüttung, verkleinert auf A4
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Tiefbauamt

des KantOnS Direktion der öffentlichen Bauten

Fachstelle Lärmschutz

Postfach 1487

8058Zürich-Hughafen

Telefon 01/816 21 52

Telefax O1/816 47 2o Herr F. Bucher
Greblerweg 27
8047  Zürlch

Gesch_-Nr:

Sachbearbeiter: G. Eisler

Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Zürich-Flughafen 27.08.1997

Grundlagen zur Lärmermlttlung lm BaubewIIllgungs-Verfahren

Bauvorhaben : Überbauungskonzept REFH; Kat.-Nr. 363, 365, 366

Strasse :  S-2  /  Zwillikerstr. (HeE 0.2-0.3)

Gemeinde :  Ottenbach

Nutzungszone :  Wohnzone W2b

Strassenverkehr : M16  =  240 Fz/h LW-Anteil =  8 %

Strassensteigung : St  =  5  % Geschwindigkeit =5O km/h

Belagsterm : 0.0 dB

Emissionspegel (Abstand 1m): Lmaags, = 74.0 dB

Lärmbelastung im Abstand von 11 m: L, =  63.6 dB

In der Nacht liegt die Lärmbelastung rund 12.0 dB tiefer.

Für die Lärmberechnung ist das EMPA-Strassenlärmmodell (Quellenfunktion A=43)

für Asphaltbeton AB1O verwendet worden. Je nach verwendeter Reflexionsberech-

nungsmethode (BUWAL Nr. 6; A=43 oder Reflexionsanteil BUS 15; A=42) ist der

Quellenwert gemgs, entsprechend zu korrigieren. Die Lärmberechnung im angegebe-

nen Abstand berücksichtigt weder Reflexionen noch örtliche Spezialitäten oder Hin-

dernisse. Die Verkehrszahlen entsprechen dem aktuellen IST-Zustand (Tag).

Fachstelle Lärmschutz

Sektion Verkehrswesen

G. Eisler

Kopie: Kreisingenieur



Wm M vwmammm 1rvJmL

,/ /

 
 

"am "
J °++”‘”“**%r

////////WWfl/////flflw/fl/M//a//ywiw/1/M ////2: A

‘—*‘“~””P”'° VP\"7Cr‘+’Fé firm Pllflwo 91m 4x9 am
s-anonwq 953mm; vva-r"?0)0 wry _J‘n:f ‘warm mqmwß

93 w} nnnmnvvopny nvtra -fyvva vmv;1 3 a“? gm-: rlfvnmwaofl

55,2Z% ~—-~. ‘ N“ ‘ Slit

\ \\ K“ ‘ ä

\‘ M): 55 2' v am ;_\ & '3“ M“ \ x mwvx w
i \\\» \ Hure» ‘MAL,

. j Moms “T”
OM‘ “£9-+1; <5) 3 snrrfi =®§‘olr§vo9yc\V

gr: \‘\\\ 012%"

g 7"
‚v //

>rWz~>«+'a  =<> \\\ 4L
wvm-W = WM wo \é,q_

5#r§€

Wig

‚ E"“P“P&?.mvr+M3 °*I°W°H°r.v*1wv 7!’? 4:57”
(""50 "W W15 vrvm Im???) n? r~P».w»r\> vvoww ävpxjävmg 7W: ‘asjramygnnraqyvxup flpmsgvyrxmvld} n}:

gaff J:)% vroghngvzypaogsy-wvxfsvpg mmqvgvß m}; pg ramV]vhg)7y\q.¢nyPyM)‘U~}

.‘r,7\p-’O'3§\4W -a):;v33'p:hg0 -M101 _,‘Y?m ftp My

Jvfwrrj V1?0])’as'>Y}v w}? ’.>P27Sb5>)0r\»? mp ?#}N np w} rovnxqvnvxlv‘

vpv Vlvra-HQ 7931035177))“ _u~1 Z
84 7' 0€ /-u/aw ass

q_nv]’.7YMJv€>"}



‚ "PWPY" vvngwnz WV“ WW mwo W 42% W
mam wmye ‚Jsx mssvgg n; m} s2 Woran; tact so, 4:33 "wapnm Jfqqqvn}?

9er» wnz s_u:5 Imnwwafrpäl nuke +-_/w\ vm-r4 Q vxqroa 75€ rJvfmwvhe-Ä

J _ J ’HO.’€::+ "(K

55'333, Wm

0°\'-1' "'?'HY”"Y’S‘ PW‘

~[},'z,yg'} MOA oazzy

V1a_\,yVh+\_-3 SS‘!_7w1'a

n; qsnbw :9£vl':rvxvfs:»v    

'5w*r".vh°.~<"r>s*+*«:-3 °m.wo+vm.-PJv w 4% (m59 Pmsnß 7p\mn<L1n7rfi7‘a, rip E>\npw}finx1»p)§> Vpowrfaw

oqoy_%m1,.„_„‚ vxramrgwru-agyl m0 ->,nM$ nwmd 125a mvga
inc JG} «fvpru wvCYm v\_v7>q$‘gn7\+sbpgj wamvfa 9 Way 19g‘ cmnqwssvmqnqaymw

',v«Mp20“rg‘nb -ayvxrvj-{:0 MW] —fs*am rap vm 71m

Mwzt "WWW TM!‘ vmvjrqs "P WM rm M =”“"V\""W

25-;-os/u/2v/ ma
00;.-} \»pvolv17_H«0 ?s§b;+9n7m\}:¢‘Z =qnvp9wr“7‘;



GES.W)N3E. BASLER Si PARTNER 120- 1-38 I 8143  I 0041138-5l617~ Ül 482 25 68l: 1.-’ 1

20.433/;\g Ernst BasIer+ Partner”

K

$4-a(i€qiu\4;§3w2>_§fXC1ALL(1-tu du L;nMscLu¢tU"flMd .

    

MM SÄJAHQILÄuÄUMKeAA -1'J(flAS«éix$S04eu _

  

cq, UUlU\ AL3$+€l\40{W  _,



HW_BER_O.,\_S

OTTENBACH: Hochwasserberechnung Tobelbach, ö.G. Nr.9

(ImRahmen desGestaltungsplanes an der Zwillikerstrasse, Parzellen 364,1213,1214,1215)

Vorhandenes ProfilA

h a b c  A U k J J1/2 R R2/3 Q50 v1 v2
[h0 0.12 0.14 0.09 0.35 0.056 0.684 30 0.01 0.1 0.08153 0.18803 0.37 6.631 0.564

Profil A oben erweitert (Böschung 2:3)

h c d A1 U1 k J J1/2 R R2/3 Q50 v1 v2
h1 0.20 0.58 0.30 0.232 1.406 30 0.01 0.1 0.16492 0.30074 0.37 1.596 0.902
h2 0.30 0.58 0.46 0.368 1.098 30 0.01 0.1 0.33486 0.48222 0.37 1.006 1.447
h3 0.23 0.58 0.35 0.270 0.838 30 0.01 0.1 0.32199 0.46978 0.37 1.372 1.409

Vorhandenes Profil B

h a b  C  A U k J J1I2 R R2/3 Q50 v1 v2
[h0 0.20 0.08 0.10 0.62 0.142 1.059 30 0.01 0.1 0.13409 0.26197 0.37 2.606 0.786

ProfilB oben erweitert (Böschung 2:3)

h c d A1 U1 k J J1/2 R R2/3 Q50 v1 v2
h1 0.30 0.90 0.44 0.544 2.124 30 0.01 0.1 0.25611 0.40329 0.37 0.680 1.210
h2 0.20 0.90 0.30 0.382 1.780 30 0.01 0.1 0.21459 0.35843 0.37 0.969 1.075
h3 0.18 0.90 0.26 0.351 1.691 30 0.01 0.1 0.20739 0.35037 0.37 1.055 1.051

Seite 1
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